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RS OGH 1984/6/27 1Ob618/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1984

Norm

ABGB §1042 B

ABGB §1435

Rechtssatz

Beiträge der Eltern eines Ehegatten zur Erleichterung der Lebensführung in einer jungen Ehe durch Naturalleistungen

werden in der Regel schenkungsweise und nicht unter der Bedingung der Fortdauer der Ehe erbracht;

Rückforderungsansprüche vom anderen Ehegatten nach Scheitern der Ehe sind im Zweifel nicht als gegeben

anzusehen.
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